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Für das deutſche Reichspoſtgebiet , Baiern und
Württemberg : Porto für fr ankirte einfache Briefe
( d. h. bis 15 Gr . ſchwer ) 10 Pf . Für ſchwerere Briefe ,
die bis zum Gewicht von 250 Gr . zuläſſig ſind , 20 Pf . ( im
Stadt⸗ und Landbezirk bis zum Gewicht von 250 Gr . 5 Pf. ) .
— Für unfrankirte oder nicht zureichend frankirte
Briefe zahlt der Adreſſat 10 Pf . Zuſchlagsporto . — Poſt⸗
karten müſſen frankirt werden , die Gebühr beträgt 5 Pf .
für jede Poſtkarte , desgleichen mit Antwort 10 Pf . — Druck⸗
ſachen unter Streif - oder Kreuzband unterliegen dem

Frankozwang , ſie werden angenommen bis zum Gewicht von
1000 Gr . ( 1 kg ) und koſten an Porto : bis 50 Gr . einſchl .
3 Pf . ; über 50 bis 100 Gr . einſchl . 5 Pf. , über 100 bis 250 Gr .
einſchl . 10 Pf . ; über 250 bis 500 Gr . einſchl . 20 Pf . ; über
500 bis 1000 Gr . einſchl . 30 Pf . Bücherbeſtellzettel
3 Pf . — Waarenproben und Muſterſendungen unter⸗
liegen dem Frankozwang , ſie dürfen das Gewicht von 250 Gr .

U Kilogr . ) nicht überſteigen und koſten 10 Pf . Porto . —
Die Gebühr für Zahlung mittelſt Poſtanweiſung , welche
auf einem nur bis zur Höhe von 400 M. zu⸗
läſſig iſt , beträgt bis 100 M. einſchl . 20 Pf . ; bis 200 M.
einſchl . 30 Pf . ; bis 400 M. einſchl . 40 Pf . — Einſchreib —
ſendungen . Briefe , Poſtkarten , Druckſachen , Waarenproben ,
Nachnahmeſendungen , ſowie Packete ohne Werthangabe können
unter Einſchreibung befördert und müſſen zu dieſem Zweck
vom Abſender mit der Bezeichnung „Einſchreiben “ verſehen
werden . Bei Packeten muß dieſe Bezeichnung auch auf dem
Packet angegeben ſein . Für eine eingeſchriebene Sendung
wird außer dem Porto eine Einſchreibgebühr von 20 Pf. ,
ohne Rückſicht auf Entfernung und Gewicht , erhoben . Ver
langt der Abſender einen Rückſchein des Adreſſaten , ſo muß
auf der Adreſſe : „Rückſchein “ angegeben und die Adreſſe
bezeichnet ſein , an welche der Rückſchein abzuliefern iſt . Für
deſſen Beſchaffung iſt eine weitere Gebühr von 20 Pf . vor⸗
auszubezahlen . — Eine Werthangabe iſt bei Einſchreibſendungen
nicht zuläſſig . — Poſtanweiſungs - Zahlungen können
auch telegraphiſch beordert werden , gegen Zahlung der Tele
grammgebühren . — Poſtaufträge zur Einziehung von
Geldbeträgen 30 Pf . Porto , zuläſſig bis 800 M. — Poſt
aufträge zur Einziehung von Wechſelaccepten , Porto
30 Pf . — Poſtnachnahmen ſind bis zu 400 M. einſchl .
bei Briefen und Packeten zuläſſig gegen folgende Tarifbe —
ſtimmungen . Für Nachna ihmeſendungen kommen an Porto
und Gebühren zur Erhebung : 1. Das Porto für Briefe und
Packete ohne Nachnahme . Falls eine Werthangabe oder Ein —
ſchreibung ſtattgefunden hat , tritt dem Porto die Verſicherungs —

bezw. Einſchreibgebühr hinzu . 2. Eine Vorzeigegebühr

Poſtbeſtimmungen .
von 10 Pf . 3. Die Uebermittelung eingezogenen Be⸗

trages an den Abſender und zwar : bis 5 M. 10 Pf., über
20 Pf. , 100 — 200 M. 30 Pf 200 —400 M.

40 Pf . Die Vorzeigegebühr wird zugleich mit dem Porto
erhoben und iſt auch dann zu entrichten , wenn die S ung
nicht eingelöſt wird . — Briefe mit Zuſtellungsu ku
zahlen die tarifmäßige Brieftaxe hin und zurück und 20 Pf . “
ſtellgebühr . — Packete ſind zuläſſig bis zum Gen ichte 2*
50 Kilo (1 Ctr. ) . Das Packetporto beträgt für Packete :
1. bis zum Gewichte von 5 Kilogr . : a. bis 10 geographiſche
Meilen 25 Pf . , b. auf alle weiteren Entfernungen 50

2 . beim Gewicht über 5 Kilogr . : a. für die erſten 5 Kilogr .
die Sätze wie oben, b. für jedes weitere Kilogr . oder den
uberſchieß enden eines Kilogr . auf Entfernungen inner⸗
halb 10 en 5 Pf . , von 10 bis 20 Meilen 10 Pf. , von
20 bis ) Meilen 20 Pf . u. ſ. w. — Für unfran
Packete bis 5 Kilogr . einſckh ch wird ein Portozuſchlag
von 10 Pf . erhoben . Portopflichtige Dienſtſachen unter
dieſem Zuſchlag nicht Für die als Sperrgut zu b

handelnden Packete
wird das Porto um die

ld, Geflügel ꝛc. können offen, mit angebundener
verſandt werden . — Für Sendungen mit Werthangabe
wird erhoben : a. Porto und zwar 1. für Briefe ohne Unter
ſchied des Gewichts bis 10 geographiſche Meilen 20 Pf. , auf
alle weiteren Entfernungen 40 Pf. Für unfrankirte Sen ö
10 Pf . Portozuſchl für Packete das entfallende J cket
porto , b. Verſicherungsgebühr ohne Unterſchied der Ent —

fernung und zu jeder Höhe der Werthangabe 5 Pf * je
300 M. oder einen Theil von 300 M. , mindeſtens
10 Pf . — Durch Eilboten ſofort zu beſtel
wöhnliche und eingeſchriebene Briefe

koſ

dem Porto an Beſtellgeld im 84 —
der Vorausbeze

a. nach dem Ortsbeſtellbezirk 25 Pf.,
für Packete jedoch

— b. nach dem Landbeſtellbezirk 80 Pf . für Pack
doch 1 M. 20 Pf . Beſtellgebühren : für
Packete bis 5 Kilogr . 5 Pf. , e 10 Pf
ämtern I. Klaſſe 10 bez. 15 Pf . — Für Geldbriefe bis
1500 M. 5 Pf . , 1500 bis 3000 M. 10 Pf. Nach Oeſterreich⸗
Ungarn kommen für Brief-, Geld- und Packetſendungen
dieſelben Taxen in Anwendung wie im Reichspoſtgebiet . Nach
den übrigen Ländern des Weltpoſtve
Porto für je 15 Gr. 20 Pf . , für die Poſtkarte
Druckſachen für je 50 Gr. 5 Pf. , Waarenproben für je 50 Gr.
5 Pf . , mindeſtens aber 10 Pf. Nach den nicht
Weltpoſtverein gehörenden L

ändern beträgt das Porto
Franco 60 Pf . , für Druckſachen 10 Pf .

je 50 Gr . Waarenproben meiſt nicht zuläſſig . )
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Als Futterſaat und Grasmiſchungen haben ſich bewährt :
1. Für Anlagen von Wieſen .
Auf Moorboden , welcher aber vor Allem ent⸗
wäſſert werden muß : Auf den Morgen
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Buchweizen , weißer Senf , der große Sp
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auf den Morgen .

Bei Unterſaat von Klee wird das Saatquantum etwas
vermindert oder in anderer Weiſe darauf geachtet , daß der
junge Klee durch die Ueberfrucht nicht unterdrückt wird .

Der Ertrag von Kleefeldern kann weſentlich geſichert und
geſteigert werden durch die Unterſaat von Gras , z. B.
von italieniſchem Raygras ; von Zentee nimmt man bei
voller Kleeſaat etwa 8 Pfd . auf den Morgen .

Hauptſächlich kommt es natürlich darauf an , daß ma
immer guten reinen Samen bekommt ; am beſten bezieht man
ihn vermittelſt der landw . Conſumvereine ; wo ſolche noch fehlen
durch den Bezirksverein und jedenfalls nur von Handlungen ,
welche Garantie leiſten ; dabei iſt die Benützung der Samer
prüfungsanſtalt zur Kontrolunterſuchung nicht zu vergeſſen



über Ausſaat
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Tabelle
und Ertrag der wichtigſten Feldgewächſe , ſowie über ihr mittleres Gewicht .

Ausſaat auf 10 Aren ) Ertrag von 10 Aren⸗ ) 88
rne Stroh , 3

Lit Pfund . f Heu, Baft ꝛc. 2
5

( ½ ͤKilogramm ) 852Lit ( ½ ͤKilogramm) 3

Winkerweizen 8 22 —27 33 —42 215 325 625 —940 7
Sommerweizen . 24 —29 36 —45 170 —- 260 470 —785 78
W 54 —77 43 —60 170 - 345 548 - 785 74

65 86 47 - 63 129 215 390 - 590 74
Einkorn 24 - 30 35 —44 350—- 450 400 —600 73

Emmer 50 —65 39 —53 129 —258 548 —705 72
Winterroggen 23 16 —22 23 —32 172—- 258 780 —1570 72
eerroggen 24 —29 34 —- 43 108 - 172 310 - 590 64

24 —29 30 —39 215 —344 310 - 550 64
Vierzeilige Gerſte . 27 —32 31239 172 - 300 234 —470 58
Wintergerſte . K 8 24—- 29 27 —33 344 —516 390 —590 58

32 —43 29 —39 344 —516 470 —- 705 45
Mais ( Welſchkornßzdz 7 11 11 —15 215 —- 645 780 - —1180 73
Feeee 11 —16 15 —24 —
Buchweizen 10 125 —- 260 470- 630 64

22 —24 40 —43 125- 260 310 - 715 8⁰0
Pferdebohnen 27 —32 43 —52 170- 345 470 940 8²

Wicken F 16 —22 26 —35 125 —- 215 235 —630 80
Sandwicke ( Zottelwicke ) mit Unterſaat ; 16 2145 12000 Grünfutterſ 85

von Futterroggen 810 10 175 oder 2100 Heu 22
een ( gelbe7ß 16 —22 26 —- 35 85 —300 310 —400 8²

11 —16 17 —- 26 85 175 155 —235 80
2 —3 2,8 3,6 170 - —2300 625 —790 68
1 —2 1,8 —2,6 150—- 260 390 —625 65
3 —4 3,6 —4,6 105 —225 310 —470 64

Sommerrübſen . 3 —4 1,6 —4,6 85 —130 235— 315 60
2 —8 3,2 —4 25 315 470 62

·⸗⸗⸗⸗ 1 — 1,2 —1,6 390 —550 59
Lein ( zur Samengewinnung ) . 21 —27 29 —36 65

„ ( zur Baſtgewinnung ) 32 —43 43 58 470 —780 —
32 —43 27 - 86 85 215 625 —1175 46

ä 45 6,5 - 8,6 54 —65 1170 - 1960 77
Eſparſette mit Hülſen . 8 54 —64 34 —42 215 - 345 585 - 980 32
ä 223 3,2 —4,8 40—- 65 780 - 1175 75

1 —2 2 —3 30- 65 390 —- 590 76
Schwediſcher Kle . 1 —2 30 —45 780 —- 980
äain 3 —4 5 —7 65 — 86 470 —705 72
Kartoffeln , frühe kleine . . 100 - 130 195 —- 215

8 ſpäte große . 170 —2¹5 300 —400 2340 —- 3150 190 - 400 96

Topinambur 0 105 130 190 —235 1070 - 1960 790 —- 1200 —
einn 4 - 5 2,4 —2,8 5870 —10750 1560 —- 3150 23
ä 5 —6 2,8 —3,2 4690 —- 7050 1170 - 1570 25

1 —2 2 —2,8 5870 - 9790 1170 - —1960 68
7˙4—1 ＋2. —90e 3900 - 7900 790 —1570 63

Kopfkohl . 0,8 —1,2 7800 - 11800 68
Hopfen ( Wurzelfechſer ) . 93 5 880 Stück 58 —120 —

*) 10 Are ſind etwas mehr als 1 Viertel , nämlich 11110 QOY bad .

Willſt Du viel Korn ſchneiden , merke auf den Rath :
Auf fettem Polſter bette ſchwer Saat .
So Du dem Acker die Pflege thuſt neiden

Du zur Erntezeit Diſteln ſchneiden

Läßt Du dein Wiesmath im Waſſer erſaufen ,
Magſt zu Lichtmeß Du Kühfutter kaufen .
Dein Vieh betreu wie Dein eigen Kind ;
Ein verkummert Kalb wird ſters nur halbes Rind !
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Trächtigkeits⸗ und Brütekalender .
Die mittlere Trächtigkeitsperiode beträgt bei

Pferdeſtuten : 48½ Wochen oder 340 Tage ( Extreme ſind 330 und 419 Tage ) .
mehr als bei Pferdeſtuten . — Kühen : 40½ Wochen oder 285 Tage
Ziegen : faſt 22 Wochen oder 154 Tage ( Extreme 146 und 158 Tage ) . —
( Extreme ſind 109 und 120 Tage ) . —
Tage. — Hühner brüten 19 —24 , in der Regel

TaubenEnten : 28 —32 Tage . 17 —19 Tage .

21 Tage Truthühner ( Puten ) : 26

Eſelſtuten : gewöhnlich etwas
( Extreme 240 und 321 Tage ) . — Schafen und
Säuen : über 16 Wochen oder im Mitt tel 115 Tage

Hündinnen : 9 Wochen oder 63 —65 Tage. — Katzen : 8 Wochen oder 56 —60
29 Tage . — Gänſe : 28 33 Tage

Aufang Ende der Tragzeit bei Anfang Ende der Tragzeit bei

S 5 28 85 8 SESSSS5S5 828 2
8 S8 2 2 S 88 S*⁴ 8 88 [ 588Datum [32 3I Datum

2 3 58 33NU Se
8 628 58 SS 8 8 & 858 58 8

1. Jan. ] 6. Dez. 12. Oct. ] 3. Juni 30. Apr . 4. Mrz. 25. Feb . 5 Julif 9. Juni 15. Apr . 5. Dez. 1. Nov . 5. Sep . 29. Aug.6. 11 . — 17 5. Maiſ9 . 2. Mrz . 10 14. — 20. — 10. — 6. — 10. —3. Sep .1. — J16. 22. 13 10 14. 64 15. — 19. — 25. 15. 11. — 15. — 8. —
16 — 121. — 2 . 18. — 15. — 19. — 12. — 20. — [24 30. — 20 16. — 20. — 18. —

21 . 26. — 1. Nov. 23. 20. — 24. — 17. 25. — 29. — 5 . Mai 25. — 21. — 25. — 18 . —
26 31. — 6. — 28. — 25. 29 22. — 30. — 4. Jul 10. — 30. — 26. — 30. — 23. —
31. 5. Jan. 11. — 3. Juli 30. 3. Apr . 27. Aug. ] 9. — 15. — 4. Jan . 1. Dez. 5. Oct . 28. —

5. Febr. 10. — 16. — 8. — 4. Juni 8. — 1. Apr 9. — 14. — 20. 9. — 6. — 10. — 3. Oet .
10. — 115. 21. — 13 9 13. 6. — 14. 119 . 35 . 14. — 11 . — 15 . —
15. 20 26. — 18. — 14. 18. — 1 34 24 30. — 19. 16. — 20. — 13. —
20. — 25. — E 23. 19 . — 23 16. — 24. 29. — 4. Juni 24. — 21. — 25. 18. —
25. — 130. — 6. 28. — 24 . — 28 21. — 29. 3. Aug 9. 29. — 26. — 30. — 23. —

2. März ] 4. Feb. 11 . — 2. Aug 29. — 3. Mai 26. — 3. Sept . ] 8. 14. — 3 . Feb . 31 . Jan . 4. Nav . 28. —
7. — 9. 16 ½ als8 . ⸗ I. Noi8 . — 5 19 . 8. 5. — 9. — 2 . Nov12 14. — 21 12. — [9. — 13. — 63³ R3 18. — 24. — 13. — 10. — 14. — 7. —

17. — 119. — 26. — 17. 14. — 18. — 11. 18. — 123. — 29 18. — 15. — 19. 12. —
22. — [24. 31. — 22. 19. — 23. — 16. — 28. — 28. Juli283 . — 20. — 24 . -
27. — 1I. Mrz 5 27 24. 28. — 21. — 28. — 2. Sep . 9. 28. — 25. — 29. — 22. —

1. April ] 6. 10. — 1. Sep . 29. — 2. Juni 26. — 3. Oct. ] 7. — 14. — 5. Mrz. 30 . — 4. Dez. 27. —
6 11 . — 15. 6. 3. Aug. 7. — 31. — 8. —112 . 19. — 10. — 4. Feb. 9. — 2 . Dez .11 16 20. 1 8. — 12 . Sauni 13 . J17 . — A. 15 . . „. II

16. 21. — 25. — 16 13. — 17 10. — 18. — 122. — 29. — 20. — 14. — 19. — 12.
21 . 26. 30. 21. — 18. — 22. — 15. — 23. — 27. 3. Aug. 25. — 19. — 24. — 17.26. — — 4. Feb. 26 23. — 27. — 20. — 28. — l 2. Oct. 8. — 30. — 24. — 29. — 22. —

1. Mai5 . Apr. 9 1. Oct. 28. — 2 . Juli 25. — 2. Nov . 7. — 13. — 4 . Apr. 1. Mrz. 3 . Jan . 27 . —
6. — 110. 14. — 6. 2. Sep . 7. 30. — 7 . — 12. — 18. 9 . — 6 — 8 1. Juni11. — 15. — 19 K. 7. — [12. — 5. Juli 12. — [17. 28. 14. — 11. — 13. — 6. —

10 20. 24 16. 12. — . 10 . — 7 . 238. 119. „
21. — 25. — 1. Mrz. 21. — 17. — 22. — 15. — [22. — 27. — 2. Sep. 24. — 21. — 23. — 16. —
26 — 0 6. — 26. — 22. — 27. — 20. — 27. — I. Non. ] 7. — 29. — 26. — 28 7
31. — 5. Mai 11. 31. — 27. —1. Aug . 25. — 2. Dez. 6. — 12. — 4. Mai 31 . — 25. Juni 10. — 16. — 5. Nov. 2. Oct. ] 6. — 30. — 25 11. — 17. — 9 . — 5 . Apr. 7.
10. — 115. — 21. — 10. — 7. — 11. —4. Aug . 12. — 16. — 22. — 14. — 10. — 12.
15. — 120. — 26 15. — 12. — 16. — 9. — 17. — 121. — 27. — 19. — 15. —
20. — 25. 31. — 20. — 17. — 21. — 14. — 22. — 26. — 2. Oct . 24. — 20. — 22.
25. — I30. 5. Apr . 25. — 22. 26. — 19. — [27. — 1. Dez. 7. — 29. — 25. — 27
. — 4. Juniſ10 . — 30. — 27. — 31. — A4 . — 31. — 5 . — 11. — 2. Juni 29. 3

Das Füllen auf der Weide Sprichſt Du mit froh ' Geberden :
Ein blöckend Kalb im Stall , „ Mein Viehſtand iſt im Werden “ .
Das iſt des Landmanns Freude
Und dann auf jeden Fall
Muß neben dieſen Dingen
Ein Dutzend Ferkel ſpringen .

Wenn ferner Lämmer hüpfen
Wenn aus den Eiern ſchlüpfen
Im ſonnig warmen Lenze
Die Kuchlein , Enten , Gänſe ,

Doch willſt Du profitiren von Deiner Zucht und Brut ,
Vergiß nicht das Notiren und ſei auf Deiner Hut !
Nimm von der Wand
Den Kalender zur Hand :
Auf daß zu Deinem Schaden Du nie den Tag vergißt ,
Laß Dich von ihm berathen , wie Du es oben ſiehſt .
Ihm kecklich vertrau '
Er ſagt Dir ' s genau . Sch



Aufblähen der Rinder ( Schafe und Ziegen ) in
Folge von Grünfütterung oder gährendem Futter .

Man ſetze die Schlundröhre ein , die Trompete nach außen ;
fehlt es an der Schlundröhre , ſo ſchütte man ein Gemiſch
von 20 —30 Gramm Salmiakgeiſt , von dem man ſich ſtets
etwa 200 Gramm vorräthig im Hauſe hält — mit einem
Liter kaltem Waſſer ein und wiederhole den Gebrauch nach
einer halben wenn das Uebel nicht ganz gehoben
ſein ſollte . Beim Mangel an Salmiakgeiſt muß man das
Thier in die linke Flanke mit dem Trocar ſtechen . Der
Trocar wird auf die höchſte Stelle der aufgetriebenen linken
Hungergrube im rechten Winkel , immer aber mindeſtens
3 Hand breit an den

3
5 . abwärts angeſetzt und mit einem

kräftigen Schlag auf den Handgriff 3 —4 Zoll in den Panſen
eingetrieben . Das Heft wird dann herausgezogen , die Hülſe
aber ſtecken gelaſſen . Verſtopft ſich die Hülſe , ſo kann man
ſie wieder durch die Einführung des Heftes öffnen .

Dabei kann man dem Thiere eine Abkochung von 2 Loth
Rauchtabaf in einem Liter Waſſer einmal oder mehrere Male ,

je nach Bedürfniß einſchütten . Während des ganzen Anfalles
muß man verhüten , daß das Thier ſich legt .

Schafen und Ziegen gibt man 4 —8 Gramm Salmiakgeiſt
in einem ½ Liter kalten Waſſers .

Um das Aufblähen zu verhüten , befolge man folgende Regeln :
Nie ſchicke man Thiere mit ganz leerem Magen auf die Weide ,
nie füttere man überlegenes Grünfutter ,

nie ſchicke man Thiere auf bereifte Weiden oder alsbald

nach einem Regen auf dieſelben ,
nie füttere man bereiftes , naſſes Grünfutter und ins⸗

beſondere füttere man keine Rübenblätter , wenn dieſelben zu
kalt ſind oder gefroren waren .

Kolik der Pferde und Rinder .

Man führe die Thiere ſofort aus dem Stalle und errege
ſie im Schritte ; man ſetze einige Klyſtiere mit einem / Schoppen
Oel und eine Flaſche laupwarmem Seifenwaſſer , man reibe das
Thier mit Bürſten oder harten Strohbauſchen tüchtig über den
ganzen Körper ab, namentlich gebe man leichten Kamillenthee
mit Lein⸗ oder Repsöl ; dabei vermeide man , daß das Thier
ſich ungeberdig hinwirft oder wälzt . Der Kamillentrank mit
Oel muß bis zur Wiederherſtellung von Stunde zu Stunde
gegeben werden . Auch hat ſich die Bürk ' ſche Kolik⸗Tinktur aus
der Löwen⸗Apotheke in Durlach in leichten Fällen gut bewährt .

Schädlich ſind die Gaben von reizenden Stoffen , als
Branntwein , Pfeffer , neuem Wein mit Gewürzen , Steinöl
u. ſ. w. Solche Mittel verſchlimmern den Zuſtand des Thieres
gewöhnlich und bringen Magen - und Darmentzündung hervor .
Dauert eine Kolik länger als 3 Stunden , ſo iſt ſie immer
gefährlich und ärztliche Hilfe nöthig .

Das Darmpech der Fohlen und Kälber , welches Verſtopfung
der jungen Thiere hervorbringt , geht gewöhnlich durch den
Genuß der erſten Milch der Mutter ab. Deßhalb darf man
dieſe Milch nicht ausſchütten , ſondern man muß ſie den Fohlen
oder Kälbern völlig geben .

Im Falle , daß das Darmpech dennoch zurück bleiben ſollte ,
ſo gebe man dem Thiere ¼ Schoppen Leinöl mit Schoppen
Kamillenthee lauwarm ein.

Das für Landwirthe Wichtigſte
1. Verträge über Hausmiethe u. Ackerpacht .

Solche Verträge können ſchriftlich oder mündlich

abgeſchloſſen werden ; doch iſt auch hier die ſchrift —

liche Form vorzuziehen . Dieſelben können auf —

Rathſchälge zur Hülfe in der Noth bei Erkrankungen von Hausthieren .
Eingeweidewürmer gehen gewöhnlich auf Fütterung

von gelben Rüben ab.

Füllen - , Kälber - und Lämmerlähme eine bösartige
Krankheit der jungen Thiere , welche gewöhnlich ſich dadurch
äußert , daß die Gelenke ( Glieder ) anſchwellen , wird durch eine

Entzündung des Nabels und der Gefäße , welche an dem Nabel
nach der Leber gehen , erzeugt . Daher trage 8

daß
die Nabelwunde der neugeborenen Thiere ſaub bleibe und

gut abheile . Will die Wunde nicht vernarben , ſo — man

auf dieſelbe eine Löſung 198
2 Gramm Karbolſäure auf

200 Gramm Waſſer täglich 2 mal an. Zerrungen am Nabel
ſind zu vermeiden . Auch das Abſchlecken des Nabels durch
die Mutter kann ſchädlich werden .

Geburtswehen , übermäßige , werden durch ſtarker

Kamillenthee innerlich und als Klyſtiere in den After gegeben ,
gemäßigt . Auch die Nachwehen werden auf dieſe Weiſe geſtillt .

Harnverhaltung . Einführung des Thieres in einen
Schafſtall , Bewegung des Thieres im Schritte , Klyſtieren von
einer leichten Abkochung des Rauchtabaks . ( 2 Loth auf einen
Liter Waſſer . ) — Thierärztliche Hilfe iſt bei Zeiten zu ſuchen

Läuſe werden am beſten mit einer ſcharfen Tabaksab

kochung , mit welcher die verlausten Stellen gewaſchen werden ,
vertilgt . Queckſilbermittel ſind bei Rindern ſehr gefährlich
( Daher keine graue Salbe anwendbar . )

Leckſucht ; kräftiges Futter , namentlich Hafermehl , dann
kleine Gaben von Knochenaſche .

Krankheit ;Loſe Zähne beim Rindvieh iſt keine di

Schneidezähne des Rindes ſind alle und zu jeder loſe .
Mauke der Pferde und Rinder ; reinliche Healtung

der wunden Stellen , trockene Streu , täglich ein Löffel voll

Glycerin auf die wunden Stellen ſtreichen . Aufreiben der
Mauke mit Strohſeilen u. ſ. w. iſt ſehr ſchädlich .

und Klauenſeuche . Vorzüglich wirken auf die
ſche Heilung reichliche trockene Streu und Verabreichung von

weichem , leicht verdaulichem Futter . ( Mehltränken , Kleinf
mit Häckſel und angebrüht e und geſtampfte Wurzel⸗

gewächſe , Kartoffeln , Rüben u. ſ. w. Jede arzneiliche
iſt ſchädlich . Fette Thiere verkaufe manzeitig

an den Metzger. )
Milchtreibende Mittel ſollen Fenchel , Koriander , Dill ,

Anisſamen ſein ; — beſſer iſt aber , man hilft mit Futter nach ,
wenn die Milch mangelt oder fehlerhaft iſt . Oelkuchen , Welſch⸗
korn , Eſparſette , Klee , Luzerne , Wieſengras , Futterroggen .

Nabel der jungen Thiere iſt zu beſichtigen und wenn er
wund iſt , mit einer Löſung von Karbolſäure in Waſſer , 2 Theile
auf 100 , täglich zu beſtreichen , bis die Wunde heil iſt .

Räude der Schafe wird durch das Walz' ſche Bad in
10 Tagen gänzlich geheilt .

4 Theile friſch gebrannter Kalk in
gelöſcht und

5 - —6 Theile Potaſche werden zu einem Brei angerührt ,
dann 4 Theile Karbolſäure und

8 Theile Theer zugefügt und das Ganze mit 200 Theile
Rinderharn und

800 Theilen Waſſer verdünnt

Für jedes geſchorene Schaf ſind 2 Pfund Brühe zum
Räudebad nöthig .

er

gekoch

genügendem Waſſer

aus dem badiſchen Landrecht .

gehoben werden , wenn der Miether oder PFächter
die Beſtandſache verwahrloſen läßt und im Zahlen

Beſtandzinſes ſaumſelig iſt .
Der Tod des einen oder andern Theils hebt
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den Vertrag nicht auf; der Kauf bricht

Miethe in allen Füllen, in denen kein

licher Vertrag vorliegt .
Kleinere Ausbeſſerungen , wie an Fenſterſcheiben ,

Thüren , Riegeln ,Schlöſſern u. ſ . w. , die nicht durch das

Alter oder höhere Gewalt nothwendig werden , das

Anſtreichen ( Weißeln ) der Decken und Wände hat der

Miether auf ſeine Rechnung vornehmen zu laſſen

jedoch die

ſchrift⸗

mit Dienſtboten .

Derſelbe gilt für abgeſchloſſen , ſobald dieſelben

mit der Herrſchaft eins wurden über die Art der
Arbeit und die Bezahlung . Haftgeld , das nicht
erforderlich iſt , gilt als Zeichen des abgeſchloſſenen
Vertrages und darf am Lohne abgerechnet werden .

Bei landwirthſchaftlichen Dienſtboten gilt ( wenn
nichts anderes vereinbart wurde ) der Vertrag für

ein Jahr ( vom 2. Weihnachtstage bis wieder dahin ) ,
bei häuslichen Dienſtboten für ein Vierteljahr .
Tage für

den
Dienſtwechſel ſind : der zweite Weih⸗

na Nichgelis —achtstag , der Oſtermontag , stag , J
hſchaftlichen Dien Wbeentag . Wird bei landwirt

nicht ſechs Wochen , bei häuslichen nicht vier Wochen

vor dem Ziele gekündigt , ſo dauert der Ve rtrag
ethe beträgt die Kündigungs —

0 RNa*2. Vertrag

fort . ( Bei Monatsmie

zeit 14 Tage ) . Der Lohn iſt am Ende der Dienſt —

zeit zu bezahlen . Dauert der Vertrag weiter , ſo

darf die Hälfte noch vier Wochen länger zurück —

behalten werden . Dienſtboten , welche auf ein Jahr

gemiethet können nach viermonatlicher Dienſt —

zeit ein Viertel , nach achtmonatlicher Dienſtzeit
zwei Biertel ihres Jahreslohns verlangen .

Wird ein Dienſtbote ohne eigene grobe Schuld

krank , ſo muß ihn die Dienſtherrſchaft acht Tage1 5

lang verpflegen ( die Koſten für Arzt und Apotheke
mit eingerechnet ) , wenn durch die Krankenverſiche —
rung nicht geſorgt iſt .

Währt die Krankheit über 14 Tage , ſo kann der

Dienſtbote entlaſſen werden . Bezieht er Kranken —

geld , ſo hat er kein Recht , für die Zeit der Krank

heit Lohn zu beanſpruchen . Bei ſeinem Tode haben
ſeine Erben den Lohn nur bis zu Beginn der

Krankheit zu fordern . Die Begräbnißkoſten fallen

den Erben oder im Falle großer Dürftigkeit letzterer
der Gemeinde , nicht aber der Dienſtherrſchaft zu .

Ein Dienſtbote kann ſofort entlaſſen werden ,
wenn er ſich zur Beſorgung der übernommenen
Arbeiten unfähig zeigt oder durch eigenes grobes
Verſchulden zeitweiſe dienſtuntauglich wird , wenn
er ſich ferner Untreue , groben Ungehorſam und
Unſittlichkeit zu Schulden kommen läßt .

Der Dienſtbote iſt berechtigt , das Dienſtver⸗

hältniß zu —
in Folge ſchwerer Erkrankung ,

wegen Mißhandlung , Vorenthaltung des Lohnes ,

1

Verweigerung des nöthigen Unterhaltes und An⸗
ſinnens von Unſittlichkeit .

Tritt ein Dienſtbote den Dienſt nicht an oder

verläßt er denſelben vertragswidrig , ſo hat die

Herrſchaft das Recht , als Entſchädigung die Hälfte
des Vierteljahrslohnes gerichtlich zu verlangen

( bei landwirthſchaftlichen Dienſtboten während der
Monate Juni bis Oktober den ganzen Vierteljahrs⸗
lohn ) . Dem Dienſtboten ſteht das gleiche Recht zu ,
wenn ihn die Herrſchaft nicht annimmt oder ihn
vertragswidrig entläßt .

3. Grenzbeſtimmungen .

Scheidemauern zwiſchen Gebäuden ( bis zum Firſt ) ,
Höfen , Gärten oder Aeckern , ebenſo Gräben zwiſchen
zwei Grundſtücken werden als gemeinſchaftlich
angeſehen , ſo lange nicht das Gegentheil bewieſen iſt .

Auf gemeinſchaftliche Mauern kann jeder Mieth —

eigenthümer Balken auflegen , auch darf er an ſie

anbauen , wenn dadurch der Nachbar in ſeinen

Rechten nicht geſchädigt wird .

Hochſtämmige Obſt - und andere Bäume müſſer

1„
80 Meter , Geſträuche und Hecken90 Centimeter von

er Grenze des Nachbars entfernt ſein . Letzterer hat
das Recht, zu verlangen , daß Bäume oder Hecken ,
welche näher ſtehen , entfernt werden oder daß wenig —
ſtens überhängende Aeſte bis zur Grenze gekürzt wer —

den . Ueberlaufende Wurzeln darf er abſtoßen .

Fremden Grundſtücken gegenüber iſt es nur in

einer Entfernung von 1,8 Meter erlaubt , Fenſter ,
Altane oder offene Erker anzubringen . Dagegen
dürfen

mit Genehmigung der Polizeibehörde
vergittert

J0
öffnende Lichtöffnungen in unmit⸗

telbarer Nähe d es Nachbarhauſes angebracht werden .

Das Kegenwaſſer , das vom Dache abfließt ,
darf nicht auf den Boden des Nachbars geleitet
werden ; es muß vielmehr auf eigenen Grund oder

in die Straße abfließen .

Zu einem Grundſtücke , das nicht am Wege liegt ,
darf der Weg über die Nachbargrundſtücke ge⸗
nommen werden , doch iſt Schadenerſatz zu leiſten .

Unten liegende Grundſtücke müſſen das von den

oberen Stücken in natürlichem Laufe ( ohne beſondere
Vorrichtungen ) ihnen zufließende Waſſer aufnehmen .

Auf den unteren Grundſtücken darf kein Damm errich⸗

tet werden , um den Abfluß des Waſſers zu verhindern .

4. Erbrecht .
Erben ſind in erſter Reihe die Kinder des Erb⸗

laſſers und deren Nachkommen . Sind Kinder und

Enkel nicht vorhanden , ſo kommt die Reihe zugleich
an die Eltern und Geſchwiſter des Erblaſſers ;
ſind beide Eltern todt , an die Geſchwiſter allein .

Exiſtieren auch keine Geſchwiſter , ſo fällt die Erb —

ſchaft an die Seitenverwandten ( Oheime , Tanten
4 *



und deren Nachkommen ) ; dieſe erben bis zum
12 . Grade der Verwandtſchaft . Bei kinderloſer
Ehe erbt der überlebende Theil den andern nur

dann , wenn zu ſeinen Gunſten letztwillig verfügt
wurde oder wenn ſonſt keine Erben vorhanden ſind .

Eür Kinder , deren Eltern geſtorben ſind , ernennt
das Amtsgericht eine Vormundſchaft , welche
unter Mitwirkung des Waiſengerichts etwaiges
Vermögen zu verwalten und für Erziehung und

Pflege der Waiſen bis zu deren Volljährigkeit zu
ſorgen hat . Jeder Vormund iſt verpflichtet , über
die Einnahmen und Ausgaben ſeiner Mündel ein

vorſchriftsmäßiges Tagebuch zu führen . )
Die Eltern können ihre Kinder nicht vollſtändig

enterben . Iſt nur ein Kind vorhanden , ſo darf

nicht über die Hälfte , bei zwei Kindern nicht über
ein Drittel , bei drei oder mehr Kindern nicht über
ein Viertel von der Hinterlaſſenſchaft zu Gunſten
Dritter verfügt werden .

5. Verjährung .

In 30 Jahren verjähren alle Klagen . Wird
für gegebenen Unterricht , für Koſt und Wohnung
und für Taglohnarbeit innerhalb ſechs Monaten —

für ärztliche Behandlung , Arzneien , für Waaren

zum Hausgebrauche und an Jahreslohn der Dienſt⸗
boten binnen 12 Monaten — für Gebühren und

Auslagen der Rechtsanwälte innerhalb zwei Jahren
keine Zahlung geleiſtet , ſo kann der Forderung die

Einrede der Verjährung entgegengeſetzt werden .
Wird aber nachgewieſen , daß trotz erfolgter
Aufforderung keine Zahlung geleiſtet wurde , ſo
iſt die Einrede hinfällig .

Entwendete oder verlorene Sachen kann der

rechtmäßige Eigenthümer von jedem , bei dem er

ſie findet , während drei Jahren zurückverlangen .
In fünf Jahren verjähren rückſtändige Kapitals ,
Mieth⸗ und Pachtzinſen , Unterhaltungsgelder , Erb —
und Leibrenten .

6. Steuern nd „ Abgaben .

An Stenern erhebt der badiſche Staat : 1. Grund⸗
und Häuſerſteuer , 2. Gewerbeſteuer , 3. Kapital⸗
rentenſteuer , 4. Einkommenſteuer , 5. Wein⸗ , Bier⸗
und Fleiſchſteuer , 6. Liegenſchafts⸗ , Schenkungs⸗
und Erbſchaftsſteuer , 7. Beforſtungsſteuer .

Grund⸗ und Häuſerſteuer bezahlt , wer eigene
Grundſtücke , ein Haus⸗ oder Nebengebäude beſitzt .
Der Steueranſchlag wird aus dem durchſchnittlichen
Kaufpreiſe eines gewiſſen Zeitabſchnittes feſtgeſetzt .
( Gegenwärtig zahlen 100 M. Steuerkapital 15 Pf .
Steuer . )

Der Gewerbeſteuer wird das Betriebskapital ,
das in einem Gewerbe ſteckt , zu Grunde gelegt .

Häuſer und Grundſtücke werden hierbei nicht be⸗

rechnet , dagegen Waſſerkräfte , Maſchinen , Geräth⸗
ſchaften , Werkzeuge , Vorräthe , baares Geld , Thier⸗
und Futtervorräthe . Betriebskapitalien unter

700 M. , wie auch Maſchinen , Werkzeuge und

Thiere , welche zum Betrieb der Landwirthſchaft
und Forſtwirthſchaft gehören , werden hierbei nicht

berechnet . ( 100 M. zahlen 15 Pf . )
Die Kapitalrentenſteuern müſſen aus Kapi —

talien , Renten und ähnlichen Bezügen entrichtet
werden , wenn dieſelben jährlich mindeſtens 60 M.

Reinertrag geben . Wittwen , elternloſe Minder —

jährige und erwerbsunfähige Perſonen , die unter
500 M. Jahreseinkommen haben , ſind von dieſer
Steuer befreit . Das Steuerkapital wird gefunden ,
wenn man die jährlichen Zinſen mit 20 vervielfacht .
( Bei Wittwenbezügen und Leibgedingen bildet das

Steuerkapital das achtfache , bei Waiſenbezügen
nur das vierfache der Jahreseinnahme . ) 100 M.

zahlen 10 Pf .
Das geſammte Einkom mmen eines jeden , ſobald

daſſelbe 500 M. überſteigt , iſt ſteuerpflichtig , gleich⸗

giltig , wo daſſelbe herrühren mag . Der Steuer —

anſchlag für daſſelbe wird folgendermaßen gebildet :
Es werden angenommen :

Jahreseinnahme 500 M. zu 100 M. Steueranſchlag
7. 600 6. 125 70 7.

700 „ „ 1506 77 77

60 800 „ „ 175 7. 70

67 900 „ „6„ 200 17 7

8 1000 „ „ 225 „
Für höhere Einkommen bis zu 10000 M. wer⸗

den die erſten 1000 zu 250 M. angeſchlagen , die

zweiten für je 100 M. zu 50 , die dritten für je
100 zu 75 , die vierten für je 100 zu 100 M.

Bei Einkommen über 10000 M. R ſteigert ſich mit
der Höhe des Einkommens auch der Steueranſchlag
um ſo mehr . ( 100 M. zahlen 2 M. Steuer bei

Einkommen unter 1000 M. , über 1000 M. 2,50 M. )
Wer ſomit kein Haus und keine Grundſtücke

beſitzt , wer nur ein CEinkommen unter 500 M. und
ein Betriebskapital unter 700 M. a hat , zahlt keine

Staats⸗ und Gemeindeſteuer . Es müſſen alſo

Reiche verhältnißmäßig viel mehr Steuern

bezahlen als kleine Leute !

Die Liegenſchaftsſteuer , welche nur bei Kauf

oder Tauſch von Grundſtücken erhoben wird , beträgt
2 Prozent des Kauf - oder Tauſchwerihes .

Die Weinſteuer iſt aus gekauftem Obſt⸗

oder Traubenwein zu entrichten , die Bierſteuer

bezahlt der Bierbrauer , die Fleiſchſteuer der

Metzger , die Beforſtungsſteuer der Waldeigen —
thümer , die Erbſchaftsſteuer ſolche , die nicht
Kinder und Enkel ſind .
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Ueber diet Währſchaftsleiſtung beim Viehhandel und die Seuchenpolizei .

Aus der Unkenntniß der geſetzlichen Beſtimmungen
über die ſogen . Gewährsmängel und in der Seuchen⸗

polizei iſt ſchon manchem Landwirth großer Schaden
erwachſen . Wir bringen daher das genannte Geſetz
in der Faſſung , in welcher es jetzt Geltung hat , zur
Kenntniß unſerer Leſer .

Dabei wird bemerkt , daß in dem Geſetz nur Be —

ſtimmungen über die darin bezeichneten Gewährs —

mängel beim Viehhandel getroffen ſind , im Ueb —

rigen aber die allgemeinen Rechtsgrundſätze über

Betrug nicht im Mindeſten dadurch geändert werden .

Artikel 1.

Der Verkäufer von Pferden , Rindvieh , Schafen
und Schweinen hat nur für die hiernach bezeichneten
Mängel und nur während der einem jeden derſelben

beigeſetzten Friſt kraft Geſetzes Gewähr zu leiſten ,
nämlich :

A. Bei Pferden :

1. Für ſchwarzen Staar ; 2. für Koppen , ohne

Abnützung der Zähne , acht Tage lang ; 3. für Rotz ;
4. für Hautwurm ; 5. für Dämpfigkeit , vierzehn
Tage lang ; 6 für Koller , einundzwanzig Tage lang ;
7. für fallende Sucht , achtundzwanzig Tage lang ;
8. für Mondblindheit ( periodiſche Augenentzündung ) ,
vierzig Tage lang .

B. Bei Rindvieh :
1. Für Tragſack⸗ und Scheidevorfall , ſofern er

nicht unmittelbar nach einer Geburt vorkommt , acht
Tage lang ; 2. für Lungenſucht , vierzehn Tage lang ;
3. für fallende Sucht ; 4. für Perlſucht , achtund —
zwanzig Tage lang .

C. Bei Schafen :
1. Für Milbenräude ; 2. für Fäule ( Anbruch ) ,

vierzehn Tage lang .
D. Bei Schweinen .

Für die Finnen , achtundzwanzig Tage lang .
Ein allgemeines Verſprechen , wegen aller

Fehler zu haften , wird auf die hier aufge —
zählten beſchränkt .

Artikel 2.

Der Verkäufer ſteht dafür ein , daß das verkaufte

Thier von den in Art . 1 bezeichneten Mängeln am

Tage der Uebergabe frei ſei . Wenn ſolche inner —

halb der , in demſelben Artikel feſtgeſetzten und vom

Tage nach der Uebergabe zu rechnenden Friſten
ſich offenbaren , ſo wird bis zum Beweiſe des Gegen⸗
theils angenommen , daß das Thier ſchon am Tage
der erfolgten Uebergabe mit denſelben behaftet geweſen .

Die Verlängerung der geſetzlichen Friſten kann

nur urkundlich bedungen werden . Ein die geſetz —
lichen Friſten abkürzendes Geding iſtnichtig .

Eine bedungene Friſt wird in derſelben Weiſe be⸗

rechnet , wie eine geſetzliche .
Artikel z.

Die Gewährleiſtung fällt weg :
1. beiöffentl . obrigkeitlich angeordneten Verkäufen ;
2. wenn der Verkäufer ſich Gewährfreiheit

urkundlich bedungen hat ;
3. wenn er beweist , daß dem Käufer der Mangel

des Thieres bekannt geweſen iſt .

Artikel 4.

Wenn der Fall der Gewährleiſtung eintritt , ſo
kann nur die Aufhebung des Verkaufs , nicht die

Minderung des Kaufpreiſes verlangt werden .
Eine Ausnahme tritt ein , wenn ſich der Fehler

an dem geſchlachteten Stück findet . Hier kann der
Käufer den Verkäufer nur auf den Erſatz desjenigen
Schadens belangen , der ihm wegen der durch den

Fehler herbeigeführten Unverkäuflichkeit des Fleiſches
zugeht .

Artikel 5.

Die Aufhebung des Vertrages verpflichtet den
Käufer zur Erſtattung des Kaufpreiſes ſowie der

Koſten des Kaufes und der gerichtlichen Beſichtigung
und der von dem Verzuge in der Zurücknahme des
Thieres an erwachſenen Koſten der Fütterung und

Pflege . An dieſen letztgenannten Koſten iſt jedoch
der vom Käufer aus dem Thiere von jenem Zeitpunkte
an gezogene Nutzen in Abzug zu bringen .

Der Verkäufer hat nebſtdem Entſchädigung zu
leiſten , wenn er das Daſein des Mangels gekannt hat .

Artikel 6.

Ein Anſpruch auf Gewährleiſtung iſt nur zuläſſig ,
wenn der Berechtigte ſpäteſtens am fünften Tage
nach Ablauf der geſetzlichen Friſten oder innerhalb der
verabredeten Friſten ( Artikel 1 und 2) Klage erhebt
oder in dringenden Fällen innerhalb der geſetzlichen
oder verabredeten Friſten nach Maßgabe der 88 447ff .
der C. ⸗Pr . ⸗O. den Mangel des Thieres dem Gericht
anzeigt , deſſen Beſichtigung beantragt und dann

innerhalb weiterer 14 Tage Klage erhebt .
Die 8§ 7 - 12 des Geſ . v. 23 April 1859 ſind durch

145 Ziff . 11 des bad . Einführungsgeſetzes zu den Reichsjuſtiz⸗
geſetzen aufgehoben worden .

Artikel 13 .

Wenn über eine Gewährleiſtung ein Rechtsſtreit

entſteht , ſo iſt jede Partei berechtigt , die Verſteigerung
des Thieres und die Hinterlegung des Erlöſes zu
fordern , ſofern die Beſichtigung deſſelben nicht weiter

nothwendig iſt .
Artikel 14 .

Der verurtheilte Verkäufer kann auch ohne vor⸗



gängige Streitverkündung ſeinen Vormann auf Ge⸗

währleiſtung belangen , ſofern die Krankheit in der

dieſen bindenden Friſt ſich gezeigt hat .
Die Klage muß jedoch innerhalb 14 Tagen nach

eingetretener Rechtskraft des Urtheils erhoben werden .

Artikel 15 .

Was in dieſem Geſetze vom Verkaufe geſagt iſt ,
gilt von jeder Art belaſteter Eigenthumsübertragung .

Wir machen dabei auf folgende Punkte beſonders

aufmerkſam :

1. Ein Verſprechen , für alle Fehler zu haften ,
hat nur für die geſetzlichen Mängel Geltung . Wer

für die Abweſenheit anderer Mängel oder für das

Vorhandenſein beſonderer Eigenſchaften des ange —
kauften Thieres ( Milchnutzen , Zugtüchtigkeit , Fröm⸗
migkeit ꝛc. ) Sicherheit haben will , muß ſich dafür

eine beſondere Garantie mit Angabe der Garan —

tiezeit ( 4 Wochen , 6 Wochen ꝛc. ) von dem Ver —

käufer ausſtellen laſſen . Soll die Garantiezeit für

geſetzliche Mängel verlängert werden , ſo muß dieß

ſchriftlich geſchehen .
Im Seekreis , wo das „Dipplichſein der Rinder “

häufig vorkommt , überdies auch in anderen Landes⸗

gegenden wird man gut thun , wenn man ſich für das

„ Dipplichſein “—( den Dippel — das Drehen ) ſchrift —
lichen Gewährſchein mit Gewährfriſt von 6 Wochen
ausſtellen läßt . „ Dippel “ iſt nämlich keine Fallſucht ,
wie dies im Seekreiſe irrthümlich geglaubt wird .

2. Ein die geſetzlichen Friſten abkürzendes
Geding iſt nichtig . Früher wurde von vielen

Viehhändlern der Kniff angewendet , eine Gewähr —
leiſtung für alle Fehler auf einen beſtimmten Zeit⸗
raum — etwa 8 oder 14 Tage —zu verſprechen .
Gewöhnlich ging der Käufer auf eine ſolche Bedingung
ein , weil er glaubte , durch dieſelbe eine beſſere Ge —

währ als die geſetzliche zu erlangen . Das war

jedoch nicht der Fall ; vielmehr war der Käufer

doppelt betrogen . Einmal galt das Verſprechen ,
„ für alle Fehler zu haften “ , wie oben geſagt , nur

für die in dem Geſetze genannten Fehler , und das

andere Mal hatte ſich der Käufer die ihm vom

Geſetze gewährte Friſt für die Ekkennung des Mangels
ſelbſt verkürzt . War z. B. die Kuh mit der fallenden

Sucht oder Perlſucht behaftet , ſo ſtand es dem

Käufer zu , den Fehler innerhalb der erſten 28 Tage
nach der Lieferung des Thieres durch Sachverſtändige
feſtſtellen zu laſſen und eine begründete Klage auf

Auflöſung des Kaufvertrages zu erheben . Hatte
der Käufer aber die Unvorſichtigkeit begangen , eine

Garantie für alle Fehler auf die Dauer von 14

Tagen zu genehmigen , ſo mußte er , falls die Krank⸗

heit erſt nach Ablauf der 14 Tage an dem Thiere
erkannt wurde , und das war gewöhnlich der Fall ,

mit der Klage abgewieſen und in die Koſten verfällt

werden . Solchem Mißbrauche iſt durch die jetzige
Faſſung des Geſetzes geſteuert , und ſeit dem 1. Ok⸗

tober 1882 haben Abmachungen , welche die geſetzliche
Gewährsfriſt irgendwie kürzen , keine Giltigkeit mehr .

3. Dagegen kann der Verkäufer auch fernerhin

ſich völlige Gewährsfreiheit bedingen . Wer aber

ſo, d. h. ohne alle Währſchaftsleiſtung verkaufen will ,

muß den Verkaufsvertrag ſchriftlich machen und ſich

die Gewährsfreiheit darin ausdrücklich bedingen .

Das kann etwa in folgender Faſſung geſchehen :
„ Ich N. N. verkaufe unter dem heutigen an P . P .

eine braune , 10jähr . Kuh , mit hellem Rückenſtreifen .

unter der ausdrücklichen Bedingung , daß ich für keiner⸗

lei Fehler , auch nicht für die geſetzlichen , Gewähr leiſte ,

Doppelt ausgefertigt zu Worblingen am 8. Februar

1880 und vom Verkäufer und Käufer unterſchrieben :

Der Verkäufer . Der Käufer :

N. N⸗ N. N

4. Der Art . 6 des Geſetzes vom 23 . April 1859 ,

die Gewährleiſtung bei einigen Arten von Haus⸗

thieren betr . , beſtimmt , daß derartige Klagen inner —

halb der in jenem Geſetz beſtimmten Friſten
„ erhoben “

werden müſſen .

Nach der damaligen Geſetzesſprache hatte dieſes

Wort die Bedeutung von

„eingereicht “.
Durch die deutſche Civilprozeßordnung iſt nun

eine ſehr erhebliche Aenderung in der Weiſe ein⸗

getreten , daß die Klage erſt durch die

„ Zuſtellung an den Beklagten “
als erhoben gilt .

Dadurch wurden ſelbſtverſtändlich die beſtehenden

geſetzlichen , überdies theilweiſe ſehr kurzen Friſten
noch mehr eingeengt .

Die Lage des Klägers wird dadurch eine ſchwie⸗

rigere , daß , während früher die Einreichung der

Klage lediglich durch ſeine eigene Thätigkeit bedingt
war , die Erhebung der Klage jetzt von der Mit⸗

wirkung anderer Perſonen , nämlich des Gerichts⸗
ſchreibers und des Gerichtsvollziehers , abhängt .

Wenn z. B. der Käufer eines Pferdes erſt am

12 . Tage bemerkt , daß daſſelbe dämpfig iſt , ſo iſt

er , namentlich wenn der Verkäufer in einem ent⸗

fernteren Amtsgerichtsbezirke wohnt , faſt außer
Stande , die Klage noch rechtzeitig zu erheben , d. h.
dem Verkäufer noch innerhalb der geſetzlichen Ge⸗

währsfriſt zuzuſtellen .
Das hatte der Geſetzgeber ſelbſtverſtändlich nicht

beabſichtigt . Um dem Mißſtande abzuhelfen , iſt

deßhalb jetzt in Art . 6 des Geſetzes eine Friſt von

fünf Tagen zu der geſetzlichen Gewährsfriſt hin⸗
zugegeben und außerdem die ſchon bisher beſtandene
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Beſtimmung beibehalten , wonach es in dringenden

Fällen genügt , daß der Kläger innerhalb der geſetz⸗
lichen oder verabredeten Friſten den Mangel des

Thieres bei Gericht anzeigt , deſſen Beſichtigung
beantragt und in dieſem Falle innerhalb weiterer

14 Tage Klage erhebt

Der Inhalt ſolcher Geſuche richtet ſich nach den

§8§ 447 ff . P . ⸗O.

Es wird dem Kläger nicht ſchwer fallen , durch

eine Beſcheinigung , zunächſt eines Thierarztes , glaub⸗
haft zu machen , daß ohne ſofortige Beſichtigung
des Thieres der Verluſt Beweismittels zu
befürchten wäre oder der Beweis doch ſehr erſchwert

würde .

Ein ſolches Geſuch zur Sicherung des Beweiſes

kann ſelbſt bei jenem Amtsgericht geſtellt werden ,
in deſſen Bezirk das Thier ſich befindet . Es wird

dies in der Regel das Amtsgericht des Wohnſitzes
des Klägers ſelbſt ſein .

Die ſolchermaßen im Geſetze zugelaſſene vorläufige

eines

Anzeige bei Gericht mit Antrag auf Beſichtigung
des Thieres iſt aber zur Sicherſtellung des Klägers
nicht immer hinreichend . Deßhalb ſoll man es
darauf womöglich nicht ankommen laſſen . Jeden⸗
falls iſt dem Kläger bei ſolchem Geſuche dringend
zu empfehlen , daß er es entweder in der Gerichts —
ſchreiberei zu Protokoll des Gerichtsſchreibers ſtellt

oder durch einen Rechtsanwalt einreichen läßt . Un⸗
kenntniß der geſetzlichen Vorausſetzungen zu einem
ſolchen Geſuch hat die Folge , daß daſſelbe von dem

Gericht zurückgewieſen wird , ein weiterer Grund

zur Verſäumniß der Friſt , welche ſich dann der

Kläger ſelbſt zuzuſchreiben hat .

Es wird deßhalb insbeſondere vor der Winkel⸗

advokatur gewarnt .
Dabei hat der Kläger aber ſtets im Gedächtniß

zu behalten , daß ſpäteſtens 14 Tage nach Beſich⸗

tigung des Thieres die Klage in der Hauptſache
dem Beklagten zugeſtellt werden muß , wenn die

Friſten des Währſchaftsgeſetzes gewahrt ſein ſollen .
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Der Schwerpunkt liegt überhaupt immer in der

ſorgſamen Wachſamkeit des Klägers ſelbſt , wenn
er ſich vor Schaden bewahren will . Er hat bezüg⸗
lich des ſo wichtigen Zeitpunktes der Zuſtellung der

Klage an den Beklagten zu erwägen , ob nach der

Lage des Falls die Zuſtellung am ſchnellſten und

ſicherſten durch Vermittlung der Gerichtsſchreiberei
oder durch unmittelbaren Auftrag an den Gerichts —
vollzieher zu erwarten iſt .

Es iſt beſonders darauf aufmerkſam zu machen ,
daß , wenn der Kläger die Zuſtellung ſelbſt durch
unmittelbaren Auftrag an den Gerichtsvollzieher
bewirken laſſen will , er dies dem Gerichtsſchreiber
bei der Anbringung der Klage zur Terminbeſtimmung
ausdrücklich erklären muß . Andernfalls geſchieht die

Zuſtellung durch Vermittlung der Gerichtsſchreiberei ,
womit je nach der Lage des Falles wieder ein Zeit —
verluſt verbunden ſein kann .

Für die Seuchenpolizei ,

welche die für jeden Thierbeſitzer ſo wichtige Auf⸗

gabe hat , die Verbreitung der anſteckenden Krank⸗

heiten zu verhüten , beſtehen folgende Vorſchriften ,
welche der Thierbeſitzer wiſſen muß :

Wer an Rindern , Schafen oder Ziegen die

Zeichen der Rinderpeſt ,
an Hunden oder anderen Hausthieren die Zeichen

der Tollwuth ,
an einem der verſchiedenen landw. Hausthiere dieZei⸗

chen des Milzbrandes , der Maul⸗u. Klauenſeuche ,

an den Rindern die Zeichen der Lungenſeuche ,
an den Schafen oder Pferden die Räude .

an den Schafen die Pocken ,
an Pferden und Rindern die Beſchälkrankheit

oder den Bläschenausſchlag an den Geſchlechts⸗
theilen wahrnimmt , muß :
1. der Ortspolizeibehörde ( dem Bürgermeiſter )

hievon Anzeige erſtatten und
2. diekranken Thiere von geſunden und insbeſon⸗

dere von fremden Thieren abgeſondert halten .
Die Beobachtung dieſer Vorſchriften , welche eben⸗

ſowohl zum Nutzen des Einzelnen , wie zum Schutze
der Allgemeinheit erlaſſen ſind , liegt im eigenen
Intereſſe der Thierbeſitzer , deren Eigenthum durch

Viehſeuchen ja ſtets bedroht iſt ; die Nichtbeachtung
derſelben zieht eine den Umſtänden angemeſſene
Geld⸗ oder Gefängnißſtrafe , ſowie den Verluſt des

etwaigen Entſchädigungsanſpruches nach ſich.
Man ſuche ſoviel als möglich nur ſolche Pferde

und Rindviehſtücke zu kaufen , von denen man be⸗
ſtimmt weiß , daß ſie über 3 bezw. 6 Monate ſchon im
Lande gehalten worden waren . Bricht nämlich der

Rotz an Pferden in den erſten 3 Monaten , oder die

Lungenſeuche an Rindern in den erſten 6 Monaten

aus , nachdem dieſe Thiere aus dem Reichsauslande

eingeführt worden ſind , ſo fällt die Entſchädigung
aus . Es müßte denn nachgewieſen werden , daß
die Anſteckung innerhalb der genannten Friſten
erfolgt iſt .

Rathſchläge bei Anwendung der Handelsdünger .
Als mittlere Düngung ſind auf den badiſchen Morgen

folgende Miſchungen empfehlen :

1. Für Wieſen :
Im Spätjahr 3 —5 Ctr . Kainit und im Frühjahr darauf

1½ —2 Ctr . hochprocentig . Superphosphat . Iſt Moos vor⸗
handen , ſo ſollte dem Ausſtreuen des Superphosphates der
Rechen oder die Egge vorangehen .

Wo kein Moos vorhanden iſt , kann man dieſe Dünger auch
im Frühjahr ( Februar , März ) ausſtreuen , und ſtatt derſelben
4 - 5 Ctr . Kaliſuperphosphat mit einem Gehalt von 8 % Phos⸗
phorſäure und 10 Kali ( Preis etwa 4 M. 50 Pf . pro Ctr . )
oder 6 Ctr . Thomasmehl und 4 Ctr . Kainit verwenden .

2. Für Klee , Hülſenfrüchte u. dgl .
Eine Miſchung von 1 Ctr . Chlorkalium und 2 Ctr .

hochprocent . Superphosphat oder 1 Ctr . Chlorkalium und
6 Ctr . Thomasmehl . Auf leichteren Böden kann man ſtat
1 Ctr . Chlorkalium 3 —4 Ctr . Kainit nehmen .

3. Für Kartoffeln , Rüben ꝛce.
2 Ctr . hochprocent . Superphosphat oder 6 Ctr . Tho⸗

masmehl und 1 Ctr . Chiliſalpeter .

4. Für Halmfrüchte :
2 Ctr . hochprocent . Superphosphat oder 6 Ctr . Tho⸗

masmehl , 1 Ctr . Chiliſalpeter , / Ctr . Chlorkalium .
Auf ſchwache Winterſaaten kann man im Frühjahr

( März⸗April ) als Kopfdüngung Chiliſalpeter anwenden , etwa
50 Pfd . auf den Morgen .

5. Für Reben :
6 —8 Ctr . Thomasmehl , 2 —3 Ctr . Kainit , 6 —8 Ctr .

Oelkuchenmehl oder 8 Ctr . Kaliammoniakſuperphosphat .
In Gräben oder Stufen zwiſchen die Stöcke düngen .

6. Für Tabak , Hopfen ꝛe.
1½ Ctr . ſchwefelſaure Kalimagneſia ( welche höchſrens 3½

Chlor enthalten darf ) , 1½ Ctr . hochprocent . Superphosphat ,
oder 4 Ctr . Thomasmehl , 5/ —1 Ctr . Chiliſalpeter .

Die Miſchung der verſchiedenen Dünger können die
Landwirthe füglich ſelber beſorgen ; übrigens macht auf Ver⸗
langen auch der Lieferant dieſelbe gegen eine Vergütung von
20 Pf . für den Centner . Thomasmehl und Kainit ſollen
moglichſt frühzeitig ausgeſtreut werden . Es empfiehlt ſich
namentlich , daß die Landwirthe , welche Thomasmehl an⸗
wenden , die Miſchung ſelber beſorgen . Noch einfacher iſt
es, wenn man das Thomasmehl beſonders ausſtreut und
ebenſo den dazu gehörigen Kali - und Stickſtoffdünger . Das
Thomasmehl kann nicht gut in Miſchung bezogen werden .

Bei Kartoffeln , Getreide , Tabak ꝛc. ſtreut man den
Dünger vor der Anſaat ( Anpflanzung ) des Feldes möglichſt
gleichmäßig breitwürfig aus und eggt gut ein.

Sogenannte ewige Kleeäcker ( Luzerne , Blauklee ) eggt man
im Frühjahr und ſät den Dünger dann breitwürfig aus .

In Reben , Hopfen ꝛc. ſtreut man ebenfalls breitwürfig
zwiſchen den Reben aus und hackt unter , oder man ſtößt
zwiſchen den Stöcken Löcher in den Boden und ſchüttet eine
Handvoll Dünger hinein .
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Die W

Von Oekonor

Wenn der deutſche Landwirth hiebei hinter

anderen Nationen nicht zurückſtehend

ſetzt bemüht iſt , durch eine den Verhältniſſen an

gepaßte und richtig betriebene Viehhaltung ſein

volkswirthſchaftlich ſo wichtiges Gewerbe auf der

fortge

Höhe der Zeit zu erhalten , wenn er ſich dabei

ganz beſonders die Hebung der Rindviehzucht
angelegen ſein läßt und dieſe durch geeignete

Zuchtwahl immer noch mehr zu vervollkommnen

ſo wird ſein Intereſſe an der Thiergat
nicht etwa nur auf die domeſticiren

trachtet ,

tung „ Rind

Fig . 1

wie er

nach Lage der Verhältniſſe zu halten und

ſie ſelbſt

zu züch

ten für gut gefunden hat , ſondern er wird dieſes

ſein Intereſſe gerne auch jenen Urtypen zuwenden ,

welche einſt die Vorläufer des dem Menſchen dienſt

den Raſſen beſchränkt bleiben ,

bar gemachten Hausrindes geweſen ſein mögen ,
mit deſſen Haltung und Zucht er ſich heute ab

gibt .
Und ſo wird auch der geneigte Leſer des

landw . Vereins - Kalenders , dem wir in früheren

Jahrgängen nach einander die moderne Zucht
des Pferdes , Rindes , Schafes , des Schweines
und der Ziege vorgeführt haben , zur Abwechs —

lung gerne einmal etwas über die freilebenden

( wilden ) Rinder vernehmen , welche vor altersgrauer

nimie

zildrinder

ath Schm

Zeit in Deutſchlands Wäldern und Sümpfen

hauſten Und wahrlich , dieſe jetzt theils ganz ,
theils nahezu ausgeſtorbenen Elldeinder , ſie ſind

wohl geeignet , in hohem Grade unſer Intereſſe
zu erregen

Von wahrhaft gigantiſchem Körperbau , waren

ſie nebenbei von unbezähmbarer Wilbheit .

Sie waren die rich zu der damalsige Staffage
noch ſchauerlich großartigen Wildniß deutſchen
Urwaldes mit ſeinen dazwiſchen liegenden aus

gedehnten Sümpfen bildeten im Thierreick

neben dem ge waltigen Höh lenbären
ſo recht zutreffende Gegenſtück
zu den um jene Zeit in unſerem
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Unterſchied Er
erzählt

nur von
einem einzigen gewaltigen Un

geheuer , welches die deutſchen Wäl

der unſicher mache . Es ſei dieß

ein Stier , faſt von der Größe
des Elephanten , unterſetzt gebaut
ſchwarz mit einem weißli

—5
1Strei

fen über den Rücken , mähnenlos

und mit einem Gehörne

verſehen , welches vorwärts und
dann aufwärts gekrümmt ſei . ieſer Stier wird
als

ſchr
ſchnell , ungemein wild , ja wüthend ge

ſchilde

Der Ur oder Auer ,
welcher

offenbar mit beſag

1 Beſchreibung gemeint war, iſt erſt zu Ende de

17 . Jahrhunderts ausgeſtorben . Er war zweifel
los die Stammform unſeres Rindes und vor
dieſem bloß inſoweit unterſchieden , als dies eber

die Gegenſätze zwiſchen Freileben und Domeſti

iſchen

mit

kation , alſo die unter der Herrſchaft des Mer

allmählig ſich vollziehenden Veränderungen ,
ſich bringen .

Vergleichen wir an der Hand vorſtehender Be —

ſchreibung den Auerochſen mit unſerem Schweizer
Braunvieh , vornehmlich mit dem großen Rigi —
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Der Kopf iſt verhältnißmäßig
mähnenloſes Thier mit kurz , und von der Stirn zur Naſe ſtark gebogen ,
ls und ſchwacher Wamm die Schnauze plump , die Muffel breit , die Naſen

ze Hörner gleich der löcher ſchief geſtellt , die Ohren kurz und gerundet ,
zuerſt vorwe Auge nicht ſehr groß , aber trotzig , feurig ,

Umrandung über die Geſichtsfläche iſt er

ichteren , Färbung um das Kinr höht . Die weit ſeitlich angeſetzten , verhältniß
de ereits erwähnten , weiß mäßig zierlichen Hörner umſchließen eine unge

lichen Rückenſtreifen , ſon gleichmäßig ſchwarz mein breite Stirn . Sie ſind rund und ſpitzig ,
gefärbt war biegen ſich zuerſt nach außen , ſodann nach oben

er Rücken in und zugleich etwas nach vorn . Der Leib ruht

80
auf kräftigen , ziemlich hohen Beinen , welche mit

und deſſen Fell ,
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RE 5, Re großen , länglichrunden Hufen , dagegen mit kleinen
jweizer ] Länder , welche 1 ch jetzt der
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I eichiſch BA d Afterhufen beſchuht ſind . Daß beide Wildrinder

gleichzeitig , bis in das 17 . Jahrhundert hinein
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